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Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern an
Strassen und Gehwegen

Gestützt auf die Gesetzgebung werden die Grundeigentümer aufgefordert, alle Bäume, Sträucher und
Hecken, deren Äste über die Grenzen von öffentlichen Strassen und Wegen hinausragen, bis auf eine Höhe
von 4,5 m aufzuschneiden. Über den Trottoirs und Fusswegen hat die lichte Höhe 2,5 m zu betragen.

Wir bitten Sie, den Flyer [pdf, 146 KB] mit den Details zu beachten. 

Besten Dank für Ihre Mithilfe.

Baukommission Stüsslingen

Zurück

https://www.stuesslingen.ch/public/upload/assets/3315/Flyer%20R%C3%BCckschnitt%20von%20B%C3%A4umen%20und%20Str%C3%A4uchern%20an%20Strassen%20und%20Gehwegen.pdf?fp=1
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